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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 1255/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 30. November 2011 

zur Schaffung eines Programms zur Unterstützung der Weiterentwicklung der integrierten 
Meerespolitik 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 2, Artikel 91 Absatz 
1, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 173 Absatz 3, Artikel 175 und 
188, Artikel 192 Absatz 1, Artikel 194 Absatz 2 und 
Artikel 195 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Übereinstimmung mit der Mitteilung der Kommission 
vom 10. Oktober 2007 an das Europäische Parlament, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus
schuss und den Ausschuss der Regionen über eine inte
grierte Meerespolitik für die Europäische Union (im Fol
genden „Mitteilung der Kommission“) ist es Hauptziel der 
integrierten Meerespolitik der Union (im Folgenden 
„IMP“), für die Ozeane, die Meere, die Küsten- und Insel
regionen und die Regionen in äußerster Randlage und in 

den maritimen Wirtschaftssektoren eine integrierte, koor
dinierte, kohärente, transparente und nachhaltige Ent
scheidungsfindung zu entwickeln und umzusetzen. 

(2) Der dieser Mitteilung der Kommission beigefügte Akti
onsplan enthält eine Reihe von Maßnahmen, die die 
Kommission als ersten Schritt für die Durchführung einer 
neuen IMP für die Union vorschlägt. 

(3) Der Fortschrittsbericht der Kommission über die inte
grierte Meerespolitik der EU vom 15. Oktober 2009 
führt im Einzelnen auf, was bis zu diesem Zeitpunkt 
zur Verwirklichung einer IMP erreicht wurde, und gibt 
die Richtung für die nächste Umsetzungsphase vor. 

(4) In seinen Schlussfolgerungen vom 16. November 2009 
zur integrierten Meerespolitik unterstreicht der Rat die 
Bedeutung einer angemessenen Finanzierung für die wei
tere Entwicklung und Umsetzung der IMP, indem er die 
Kommission ersucht, die erforderlichen Vorschläge für 
die Finanzierung der Maßnahmen der integrierten Mee
respolitik im Rahmen der derzeitigen Finanziellen Vo
rausschau vorzulegen, damit sie bis 2011 in Kraft treten 
können. 

(5) In seiner Entschließung vom 21. Oktober 2010 zum 
Thema „Integrierte Meerespolitik (IMP) — Bewertung 
der bisherigen Fortschritte und neue Herausforderungen“ 
unterstützte das Europäische Parlament ausdrücklich die 
von der Kommission geäußerte Absicht, „die IMP in den 
nächsten zwei Jahren mit 50 Mio. EUR auszustatten, um 
in den Bereichen Politik, Regierungsführung, Nachhaltig
keit und Kontrolle auf bisherigen Projekten aufzubauen“. 

(6) Bei der in dieser Verordnung festgelegten Finanzausstat
tung für die IMP wird sowohl dem derzeitigen Wirt
schaftsabschwung als auch der Tatsache Rechnung getra
gen, dass es sich hierbei um das erste speziell der Durch
führung der IMP gewidmete operationelle Programm 
handelt.
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(7) Damit die Union die IMP in Übereinstimmung mit der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Mai 
2008 über eine integrierte Meerespolitik für die Europäi
sche Union ( 1 ) umsetzen und weiterentwickeln und die 
übergreifenden Ziele weiterverfolgen kann, die in der Mit
teilung der Kommission erläutert, im Fortschrittsbericht 
vom Oktober 2009 bekräftigt und in den Schlussfolge
rungen des Rates vom 16. November 2009 befürwortet 
wurden, ist eine anhaltende Finanzierung durch die 
Union erforderlich. 

(8) Da nicht alle Prioritäten und Ziele der IMP durch beste
hende Instrumente der Union, wie etwa den Kohäsions
fonds, den Europäischen Regionalentwicklungsfonds, den 
Europäischen Fischereifonds, das siebte Rahmenpro
gramm für Forschung, technologische Entwicklung und 
Demonstration, das Instrument für Heranführungshilfe 
und das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschafts
instrument abgedeckt sind, ist es notwendig, zur Unter
stützung der Weiterentwicklung der IMP ein eigenes Pro
gramm zu schaffen (im Folgenden „das Programm“). 

(9) Unbeschadet der bevorstehenden Verhandlungen über 
den mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 
2013 müssen genügend Ressourcen für die Ausarbeitung 
und Erfüllung der Ziele der IMP vorhanden sein, ohne 
dass deswegen die für andere Politikbereiche bereitgestell
ten Mittel angetastet werden, wobei die nachhaltige Ent
wicklung der Meeresregionen der Union, einschließlich 
der Inseln und Regionen in äußerster Randlage, gefördert 
wird. Daher wird es als grundlegend erachtet, die IMP in 
den mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2013 
aufzunehmen. Außerdem sollte gegebenenfalls ein Vor
schlag für eine Verlängerung des Programms für die 
Zeit nach 2013 mit einem Vorschlag für eine angemes
sene Finanzausstattung vorgelegt werden. 

(10) Die Entwicklung der maritimen Fragen mittels einer fi
nanziellen Unterstützung der Maßnahmen der IMP wird 
sich erheblich auf den wirtschaftlichen, sozialen und ter
ritorialen Zusammenhalt auswirken. 

(11) Die Finanzierung durch die Union sollte darauf aus
gerichtet sein, Sondierungsarbeiten für Maßnahmen zu 
unterstützen, mit denen die strategischen Ziele der IMP 
gefördert werden, wobei — auf der Grundlage des Öko
systemansatzes — ihrer kumulativen Wirkung, nachhal
tigem „blauem“ Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, In
novation und Wettbewerbsfähigkeit in Küsten- und Insel
regionen und Regionen in äußerster Randlage sowie der 
Förderung der internationalen Dimension der IMP beson
ders Rechnung getragen wird. 

(12) Die strategischen Ziele der IMP umfassen eine integrierte 
meerespolitische Entscheidungsfindung auf allen Ebenen; 
die Weiterentwicklung und Umsetzung integrierter Stra
tegien für die einzelnen Meeresräume, die auf die beson
deren Erfordernisse der einzelnen Meeresräume Europas 
zugeschnitten sind; die Weiterentwicklung übergreifender 
Instrumente für eine integrierte Politikgestaltung zur Ver
besserung der Synergien und der Koordinierung zwischen 

den bestehenden Maßnahmen und Instrumenten auch auf 
der Grundlage meeresbezogener Daten und eines diesbe
züglichen Wissensaustauschs; die verstärkte Einbeziehung 
von Interessengruppen in Regelungen zur integrierten 
meerespolitischen Entscheidungsfindung; den Schutz 
und die nachhaltige Nutzung von Meeres- und Küsten
ressourcen; die Festlegung der Grenzen der Nachhaltigkeit 
menschlichen Handelns und den Schutz der Umwelt und 
der biologischen Vielfalt von Meeres- und Küstengebieten 
im Rahmen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ( 2 ), die 
die umweltschutzbezogene Säule der IMP darstellt, sowie 
der Wasserrahmenrichtlinie ( 3 ). 

(13) Das Programm sollte unbedingt in die anderen Politiken 
der Union eingebunden sein, die eine meeresbezogene 
Dimension haben, insbesondere die Strukturfonds, die 
transeuropäischen Verkehrsnetze, die gemeinsame Fische
reipolitik, die Politik bezüglich des Fremdenverkehrs, der 
Umwelt und des Klimawandels sowie das Rahmenpro
gramm für Forschung und Entwicklung und die Energie
politik. 

(14) Damit die Kohärenz zwischen den verschiedenen Aspek
ten des Programms gewährleistet werden kann, sollten 
dessen allgemeine Ziele festgelegt werden. Für jedes all
gemeine Ziel sollten detailliertere operative Ziele fest
gelegt werden. Die Aufteilung der Mittel zwischen den 
allgemeinen Zielen für den Zeitraum 2011-2013 ist dem 
Anhang zu entnehmen. Diese Aufteilung stellt sicher, 
dass die allgemeine Mittelzuweisung pro Ziel flexibel er
höht/verringert werden kann, ohne den finanziellen Ge
samtbetrag zu überschreiten. 

(15) Die Finanzierung durch die Union sollte eine Unterstüt
zung der Entwicklung der Integration der Meeresüber
wachung entsprechend der Entschließung des Europäi
schen Parlaments vom 21. Oktober 2010 und den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 17. November 2009 
zur Integration der Meeresüberwachung unter Berück
sichtigung des Fahrplans für die Schaffung des gemein
samen Informationsraums für den maritimen Bereich der 
EU (CISE) ermöglichen. Die hierfür ausgewiesenen Mittel 
sollten deshalb auf die Entwicklung eines dezentralen 
Systems für den Informationsaustausch beschränkt sein, 
nämlich auf Maßnahmen, einschließlich Software, zur 
Verbesserung der Schnittstellen zwischen Überwachungs
systemen. Das Programm sollte den Ergebnissen anderer 
Projekte zum dezentralen maritimen Überwachungssys
tem Rechnung tragen. 

(16) Die Durchführung des Programms in Drittländern sollte 
zu den Entwicklungszielen des jeweils begünstigten Lan
des beitragen und mit anderen Kooperationsinstrumenten 
der Union, einschließlich der Ziele und Prioritäten der 
einschlägigen Politiken der Union und des einschlägigen 
Besitzstands der Union, sowie mit den einschlägigen in
ternationalen Übereinkommen vereinbar sein.
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(17) Das Programm sollte bestehende und künftige Finanz
instrumente, die die Union und die Mitgliedstaaten auf 
nationaler und unterhalb der nationalen Ebene zur För
derung des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung der 
Ozeane, Meere und Küsten bereitstellen, ergänzen und 
mit diesen kohärent sein und zur Förderung einer wirk
sameren Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
und ihren Küsten- und Inselregionen und den Regionen 
in äußerster Randlage beitragen und dabei das Setzen von 
Prioritäten und den Fortschritt bei nationalen und lokalen 
Projekten berücksichtigen. 

(18) Die in dem Programm vorgesehenen Maßnahmen sollten 
andere Maßnahmen der Union ergänzen, damit die 
Rechtsakte der Union in den einschlägigen sektoralen 
Strategien kohärent umgesetzt werden und Doppelarbeit 
vermieden wird. 

(19) Es müssen zudem Vorschriften über die Programmierung 
der Maßnahmen, die Förderfähigkeit der Ausgaben, die 
Höhe des Finanzbeitrags der Union, die wichtigsten Vo
raussetzungen für seine Inanspruchnahme und die Ge
samtmittelausstattung des Programms festgelegt werden. 

(20) Die Durchführung des Programms sollte nach Maßgabe 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaf
ten ( 1 ) (im Folgenden „Haushaltsordnung“) und der Ver
ordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission 
vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus
haltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 2 ) erfolgen. 

(21) Mit der vorliegenden Verordnung wird die Finanzausstat
tung für das mehrjährige Programm festgelegt, die für die 
Haushaltsbehörde während des jährlichen Haushaltsver
fahrens den vorrangigen Bezugsrahmen, im Sinne von 
Nummer 37 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin 
und die wirtschaftliche Haushaltsführung ( 3 ), darstellt. 

(22) Zur Unterstützung der Kommission bei der Über
wachung der Durchführung dieser Verordnung sollten 
Ausgaben für Überwachung, Kontrolle und Bewertung 
ebenfalls finanziert werden können. 

(23) Die Jahresarbeitsprogramme, die zur Durchführung des 
Programms zu erstellen sind, sollten von der Kommis
sion im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln 
und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren ( 4 ), angenommen werden. 

(24) Bei der Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung müssen die finanziellen Interessen der Union 
durch Anwendung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften ( 5 ), der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betref
fend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch 
die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und ande
ren Unregelmäßigkeiten ( 6 ) und der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) ( 7 ) 
gewahrt werden. 

(25) Um die Wirksamkeit der Finanzierung durch die Union 
zu gewährleisten, sollten die im Rahmen dieser Verord
nung finanzierten Maßnahmen regelmäßig bewertet wer
den. 

(26) Es wird davon ausgegangen, dass keine der im Rahmen 
des Programms vorgesehenen Maßnahmen einer zusätz
lichen Rechtsgrundlage bedarf. 

(27) Da die Ziele dieser Verordnung auf Ebene der Mitglied
staaten nicht ausreichend verwirklicht werden können 
und daher wegen der Größenordnung und der Wirkung 
der im Rahmen des Programms zu finanzierenden Maß
nahmen besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Sub
sidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Er
reichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein Programm zur Unterstützung 
von Maßnahmen zur Förderung der weiteren Entwicklung und 
Umsetzung der integrierten Meerespolitik der Union aufgelegt 
(im Folgenden „das Programm“). 

Die Integrierte Meerespolitik der Union (im Folgenden „IMP“) 
fördert eine koordinierte und kohärente Entscheidungsfindung, 
um die nachhaltige Entwicklung, das Wirtschaftswachstum und 
den sozialen Zusammenhalt der Mitgliedstaaten, vor allem hin
sichtlich der Küsten- und Inselregionen und Regionen äußerster 
Randlage in der Union sowie hinsichtlich der maritimen Wirt
schaftssektoren, durch kohärente meeresbezogene Politiken und 
entsprechende internationale Zusammenarbeit zu maximieren. 

Mit dem Programm werden die nachhaltige Nutzung von Mee
ren und Ozeanen und die Erweiterung der wissenschaftlichen 
Kenntnisse unterstützt.
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Artikel 2 

Allgemeine Ziele 

Mit dem Programm werden die nachstehenden allgemeinen 
Ziele verfolgt: 

a) Förderung der Entwicklung und Umsetzung einer integrier
ten Entscheidungsfindung im Meeres- und Küstenbereich; 

b) Leistung eines Beitrags zur Entwicklung sektorübergreifender 
Instrumente wie insbesondere der maritimen Raumplanung, 
des gemeinsamen Informationsraums (CISE) und der Meeres
kenntnisse über die Ozeane, die Meere und Küstenregionen, 
die sich innerhalb der Union befinden oder an diese grenzen, 
zur Entwicklung von Synergien und zur Unterstützung der 
meeres- oder küstenbezogenen Politikfelder insbesondere in 
den Bereichen Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigung, Um
weltschutz, Forschung, Sicherheit auf See, Energie und zur 
Entwicklung ökologischer maritimer Technologien unter Be
rücksichtigung und Zugrundelegung vorhandener Instru
mente und Initiativen; 

c) Förderung des Schutzes der Meeresumwelt, insbesondere ih
rer biologischen Vielfalt, und einer nachhaltigen Nutzung 
von Meeres- und Küstenressourcen und weitere Festlegung 
der Grenzen der Nachhaltigkeit menschlichen Handelns, das 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt hat, insbesondere im 
Rahmen der Richtlinie 2008/56/EG (Meeresstrategie-Rah
menrichtlinie); 

d) Unterstützung der Entwicklung und Umsetzung der Strate
gien für einzelne Meeresräume; 

e) Verbesserung und Stärkung externer Zusammenarbeit und 
Koordinierung in Verbindung mit den Zielen der IMP durch 
eine Vertiefung der Diskussion in internationalen Gremien; 
in dieser Hinsicht werden Drittstaaten dringend aufgefordert, 
das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (im 
Folgenden „Seerechtsübereinkommen“) zu ratifizieren und 
durchzuführen; 

f) Förderung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum, Beschäf
tigung, Innovation und neuen Technologien in maritimen 
Wirtschaftssektoren und in Küsten- und Inselregionen und 
Regionen äußerster Randlage in der Union. 

Artikel 3 

Operative Ziele 

(1) Innerhalb des in Artikel 2 Buchstabe a genannten Ziels 
(integrierte Entscheidungsfindung im Meeresbereich) dient das 
Programm dazu, 

a) Maßnahmen zu fördern, mit denen Mitgliedstaaten und Re
gionen der EU dazu ermutigt werden, eine integrierte mee
respolitische Entscheidungsfindung zu entwickeln, einzufüh
ren oder umzusetzen; 

b) sektorübergreifende Kooperationsplattformen und Netzwerke 
unter Einbeziehung von Vertretern von Behörden, Gebiets
körperschaften, Unternehmen, Forschungsgemeinschaften, 
Bürgern, Organisationen der Zivilgesellschaft und der Sozial
partner zu fördern; 

c) die Wahrnehmbarkeit eines integrierten Konzepts für Mee
resangelegenheiten und die Sensibilisierung der Behörden, 
der Privatwirtschaft und der Öffentlichkeit hierfür zu stärken. 

(2) Innerhalb des in Artikel 2 Buchstabe b (sektorübergrei
fende Instrumente) beschriebenen Ziels dient das Programm der 
Entwicklung 

a) des gemeinsamen Informationsraums für den maritimen Be
reich der Union, der den Informationsaustausch im Rahmen 
sektoren- und grenzübergreifender Überwachungstätigkeiten 
fördert, indem er alle Nutzergruppen im Einklang mit den 
Grundsätzen der Integrierten Meeresüberwachung miteinan
der vernetzt und so die sichere, gefahrlose und nachhaltige 
Nutzung des maritimen Raums stärkt, wobei einschlägigen 
Entwicklungen sektorspezifischer Politiken in Sachen Über
wachung Rechnung getragen und gegebenenfalls zu deren 
erforderlicher Weiterentwicklung beigetragen wird; 

b) der maritimen Raumplanung und des integrierten Küstenzo
nenmanagements, die beide wichtige Instrumente für die 
nachhaltige Entwicklung von Meeresgewässern und Küsten
regionen sind und zu den Zielen eines ökosystembasierten 
Managements und zum Ausbau der Verbindungen zwischen 
Land und Meer wie auch zur Förderung der Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten beitragen, beispielsweise im Hinblick auf 
die Entwicklung von Maßnahmen, auch experimenteller Na
tur, die die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Fisch
zucht miteinander verbinden; 

c) einer umfassenden und öffentlich zugänglichen Meeresdaten- 
und -wissensbank von hoher Qualität, die den Austausch, die 
Wiederverwendung und die Verbreitung dieser Daten und 
dieses Wissens unter zahlreichen Nutzergruppen unter Ver
wendung der bestehenden Daten und damit unter Vermei
dung einer Duplizierung von Datenbanken erleichtert; zu 
diesem Zweck sollen bereits bestehende Programme der 
Union und der Mitgliedstaaten, wie INSPIRE ( 1 ) und 
GMES ( 2 ), optimal genutzt werden. 

(3) Innerhalb des in Artikel 2 Buchstabe c beschriebenen 
Ziels (Schutz der Meeresumwelt) dient das Programm dazu, 

a) den Schutz und die Erhaltung der Meeres- und Küsten
umwelt zu unterstützen sowie die Einträge in die Meeres
umwelt, einschließlich von Abfällen im Meer, zu verhindern 
und zu verringern, um so die Verschmutzung schrittweise zu 
beseitigen; 

b) zur Gesundheit, biologischen Vielfalt und Widerstandsfähig
keit von Meeres- und Küstenökosystemen beizutragen;
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c) die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten und anderen 
Akteuren bei der Umsetzung des ökosystembasierten Ansat
zes für die Steuerung menschlichen Handelns und des Vor
sorgeprinzips zu fördern; 

d) die Entwicklung von Methoden und Standards zu erleichtern; 

e) Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen des Klima
wandels auf die Meeres-, Küsten- und Inselumwelt und deren 
Anpassung daran unter besonderer Berücksichtigung der am 
meisten durch den Klimawandel gefährdeten Gebiete zu för
dern; 

f) die Entwicklung von strategischen Konzepten für die For
schung zu unterstützen, die darauf ausgerichtet ist, den der
zeitigen Zustand der Ökosysteme zu bewerten, um auf re
gionaler und nationaler Ebene über eine Grundlage für öko
systembasiertes Management und ökosystembasierte Planung 
zu verfügen. 

(4) Innerhalb des in Artikel 2 Buchstabe d beschriebenen 
Ziels (Strategien für Meeresräume) dient das Programm dazu, 

a) die Entwicklung und Umsetzung der integrierten Strategien 
für Meeresräume unter Berücksichtigung eines ausgewogenen 
Vorgehens in allen Meeresräumen sowie der besonderen Ge
gebenheiten der Meeresräume und ihrer Unterregionen und 
gegebenenfalls der einschlägigen makroregionalen Strategien 
zu unterstützen, insbesondere in Meeresräumen, in denen 
der Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den 
einzelnen Ländern bereits erprobt ist und multinationale 
operative Strukturen bestehen; 

b) die Nutzung von Synergien zwischen der nationalen, regio
nalen und Unionsebene, den Austausch von Informationen, 
auch über Methoden und Standards, und den Austausch 
bewährter Praktiken zur Meerespolitik, einschließlich ihrer 
Entscheidungsfindungsprozesse und sektorspezifischen Politi
ken mit Auswirkungen auf regionale Meere und Küstenregio
nen zu fördern und zu unterstützen. 

(5) Innerhalb des in Artikel 2 Buchstabe e beschriebenen 
Ziels (internationale Dimension) dient das Programm dazu, 

a) die fortlaufende enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaa
ten an einem integrierten Konzept mit Drittländern und 
Akteuren in Drittländern, die einen Meeresraum mit Mit
gliedstaaten der Union teilen, einschließlich der Ratifizierung 
und Umsetzung des Seerechtsübereinkommens, zu fördern; 

b) einen Dialog mit Drittländern unter Berücksichtigung des 
Seerechtsübereinkommens und der auf das Seerechtsüberein
kommen gestützten einschlägigen bestehenden internationa
len Übereinkommen zu fördern; 

c) den Austausch bewährter Verfahren zur Ergänzung bestehen
der Initiativen und unter Berücksichtigung der Entwicklung 
regionaler Strategien auf subregionaler Ebene zu fördern. 

Dieses operative Ziel wird im Einklang mit den Kooperations
instrumenten der Union und unter Berücksichtigung der Ziele 
nationaler und regionaler Entwicklungsstrategien verfolgt. 

(6) Innerhalb des in Artikel 2 Buchstabe f genannten Ziels 
(Wachstum, Beschäftigung und Innovation) dient das Programm 
dazu, 

a) Initiativen für Wachstum und Beschäftigung in den mariti
men Wirtschaftssektoren und in den Küsten- und Inselregio
nen zu fördern; 

b) Ausbildung, Fortbildung und Möglichkeiten der beruflichen 
Weiterentwicklung in maritimen Berufen zu fördern; 

c) die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien, erneuer
barer maritimer Energieträger, umweltfreundlicher Schiff
fahrtstechnologien und des Kurzstreckenseeverkehrs zu för
dern; 

d) die Entwicklung des Küsten-, Meeres- und Inseltourismus zu 
fördern. 

Artikel 4 

Förderfähige Maßnahmen 

Aus dem Programm können folgende Arten von Maßnahmen, 
die den Zielen in den Artikeln 2 und 3 entsprechen, finanziell 
unterstützt werden: 

a) Projekte, einschließlich Testprojekte, Studien, Forschungspro
gramme und operative Kooperationsprogramme, einschließ
lich Programme für allgemeine und berufliche Bildung und 
Umschulung; 

b) Öffentlichkeitsarbeit und Austausch bewährter Praktiken, 
Sensibilisierungskampagnen und flankierende Kommunikati
ons- und Verbreitungstätigkeiten, einschließlich Werbekam
pagnen und -veranstaltungen, und die Entwicklung und Un
terhaltung von Websites und einschlägigen sozialen Netz
werken und Datenbanken; 

c) Konferenzen, Seminare, Workshops und Foren von Interes
senvertretern; 

d) Zusammenfassung, Überwachung und Visualisierung einer 
erheblichen Menge an Daten, bewährten Praktiken und Da
tenbanken über von der Union finanzierte Regionalprojekte 
sowie Gewährleistung des öffentlichen Zugriffs auf diese Da
ten, Praktiken und Datenbanken, gegebenenfalls einschließ
lich der Einrichtung eines Sekretariats für einen oder mehrere 
dieser Zwecke, was die Annahme von gemeinsamen einheit
lichen Normen für die Erhebung und Bearbeitung von Daten 
erleichtern wird; 

e) Maßnahmen in Verbindung mit sektorübergreifenden Instru
menten einschließlich Testvorhaben. 

Artikel 5 

Arten der finanziellen Unterstützung 

(1) Die finanzielle Unterstützung der Union kann in folgen
den rechtlichen Formen gewährt werden: 

a) Finanzhilfen, wobei der Höchstsatz für eine Kofinanzierung 
durch die Union je Maßnahme 80 % beträgt;
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b) öffentliche Aufträge; 

c) Verwaltungsvereinbarungen mit der Gemeinsamen For
schungsstelle. 

(2) Im Rahmen des Programms können sowohl maßnahmen
bezogene Finanzhilfen als auch Finanzhilfen für Betriebskosten 
gewährt werden. Sofern in der Haushaltsordnung nichts anderes 
vorgesehen ist, werden die Begünstigten von Finanzhilfen oder 
öffentlichen Aufträgen im Rahmen eines Aufrufs zur Einrei
chung von Vorschlägen oder einer Ausschreibung ausgewählt. 

Artikel 6 

Empfänger 

(1) Eine finanzielle Unterstützung im Rahmen des Pro
gramms kann vorrangig natürlichen oder juristischen Personen 
des privaten oder öffentlichen Rechts der Mitgliedstaaten oder 
des Unionsrechts gewährt werden. 

(2) Das Programm kann auch Drittländern, Interessenvertre
tern in Drittländern, die einen Meeresraum mit Mitgliedstaaten 
der Union teilen, sowie internationalen Organisationen oder 
Einrichtungen zugute kommen, die eines oder mehrere der all
gemeinen und operativen Ziele, die in den Artikeln 2 und 3 
festgelegt sind, verfolgen. An diesen Maßnahmen müssen immer 
Teilnehmer aus der Union beteiligt sein. 

(3) Die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Ver
fahren werden in dem betreffenden Aufruf zur Einreichung 
von Vorschlägen oder der betreffenden Ausschreibung fest
gelegt. 

Artikel 7 

Grundsätze der Durchführung 

(1) Im Rahmen des Programms finanzierte Maßnahmen kön
nen nicht aus anderen Finanzinstrumenten der Union unter
stützt werden. Es sind Synergieeffekte und Komplementarität 
mit anderen Instrumenten der Union anzustreben. Die Maßnah
men im Rahmen des Programms ergänzen die Durchführung 
der einschlägigen sektorspezifischen Politiken. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die Bewerber um fi
nanzielle Unterstützung im Rahmen des Programms und die 
Empfänger solcher Unterstützung ihr umfangreiche Informatio
nen über die Finanzierung der Maßnahmen vorlegen. Eine fi
nanzielle Unterstützung im Rahmen des Programms wird nur 
insoweit gewährt, als eine andere Finanzierung durch die Union 
nicht verfügbar ist. 

(3) Die durch das Programm unterstützten Maßnahmen ent
sprechen den Zielen und Politiken der Union für 2020 und 
2050. Alle Mitgliedstaaten, maritimen Wirtschaftssektoren, Küs
ten- und Inselregionen und Regionen in äußerster Randlage 
können das Programm in Anspruch nehmen, und es wird ein 
wirklicher europäischer Mehrwert geschaffen. Bei der Finanzie
rung von Maßnahmen in den einzelnen Meeresräumen wird ein 
angemessenes regionales Gleichgewicht angestrebt. 

(4) Mit den durch das Programm unterstützten Maßnahmen 
werden der Dialog, die Zusammenarbeit und die Koordinierung 

mit und unter den Mitgliedstaaten, EU-Regionen, Interessen
gruppen, Bürgern, Organisationen der Zivilgesellschaft und So
zialpartnern angeregt und gestärkt, wobei vollumfängliche 
Transparenz gewährleistet wird. 

(5) Mit den durch das Programm unterstützten Maßnahmen 
werden die Nutzung von Synergien, der Austausch von Infor
mationen und Methoden, Normen und bewährten Praktiken 
erleichtert. 

(6) Bei der Durchführung des Programms werden die Grund
sätze einer verantwortungsvollen Verwaltung und der Trans
parenz bei den Entscheidungsprozessen angewandt; das Pro
gramm zielt darauf ab, zu Transparenz und verantwortungsvol
ler Verwaltung in allen verbundenen sektorspezifischen Politiken 
auf Unionsebene sowie auf nationaler und regionaler Ebene bei
zutragen. 

Artikel 8 

Durchführung 

(1) Die Kommission führt das Programm im Einklang mit 
den Bestimmungen der Haushaltsordnung durch. 

(2) Zur Durchführung des Programms im Einklang mit sei
nen Zielen, die in den Artikeln 2 und 3 festgelegt sind, ver
abschiedet die Kommission Jahresarbeitsprogramme nach dem 
Verfahren des Artikels 14 Absatz 2. 

Artikel 9 

Haushaltsmittel 

(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Pro
gramms wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 
31. Dezember 2013 auf 40 000 000 EUR festgesetzt. 

(2) Die Haushaltsmittel zur Durchführung des Programms 
werden im Gesamthaushaltsplan der Union als jährliche Mittel
zuweisungen ausgewiesen. Die jährlichen Mittelzuweisungen 
werden von der Haushaltsbehörde innerhalb der durch den Fi
nanzrahmen vorgegebenen Grenzen bewilligt. 

(3) Die Aufteilung der Mittel zwischen den in Artikel 2 ge
nannten allgemeinen Zielen ist im Anhang aufgeführt. 

Artikel 10 

Technische Unterstützung 

(1) Mit bis zu 1 % aus der nach Artikel 9 festgesetzten Fi
nanzausstattung können auch notwendige Ausgaben für vor
bereitende Maßnahmen, Überwachung, Kontrollen, Audits oder 
Bewertungen finanziert werden, die für eine wirksame und effi
ziente Umsetzung förderfähiger Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung und die Verwirklichung ihrer Ziele direkt erforder
lich sind. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Tätigkeiten können insbeson
dere Studien, Sachverständigensitzungen, Ausgaben für Daten
verarbeitungsinstrumente, -systeme und -netzwerke und andere 
technische, wissenschaftliche und verwaltungstechnische Unter
stützung und Expertise umfassen, die die Kommission zur 
Durchführung dieser Verordnung benötigt.
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Artikel 11 

Überwachung 

(1) Jeder Begünstigte einer finanziellen Unterstützung legt der 
Kommission technische und finanzielle Berichte über den Stand 
der im Rahmen des Programms finanzierten Arbeiten vor. In
nerhalb von drei Monaten nach Beendigung eines Projekts wird 
ein Abschlussbericht vorgelegt. 

(2) Unbeschadet der gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vom Rechnungs
hof in Zusammenarbeit mit den zuständigen einzelstaatlichen 
Rechnungsprüfungsorganen oder -dienststellen oder etwaiger 
nach Artikel 322 Absatz 1 Buchstabe b AEUV durchgeführter 
Kontrollen führen Beamte und sonstige Bedienstete der Kom
mission bei Projekten und anderen aus dem Programm finan
zierten Maßnahmen Vor-Ort-Kontrollen einschließlich Stichpro
ben durch, um insbesondere die Einhaltung der Programmziele 
und die Förderwürdigkeit der Maßnahmen gemäß den Artikeln 
2, 3 und 4 der vorliegenden Verordnung zu überprüfen. 

(3) Aufgrund der Durchführung dieser Verordnung geschlos
sene Verträge und Vereinbarungen enthalten insbesondere Be
stimmungen über die Überprüfung und Finanzkontrolle durch 
die Kommission oder einen befugten Vertreter der Kommission 
und über Audits durch den Rechnungshof, die erforderlichen
falls auch vor Ort vorgenommen werden. 

(4) Jeder Empfänger einer finanziellen Unterstützung bewahrt 
für die Kommission alle Belege über die mit einem Projekt 
zusammenhängenden Ausgaben über einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab der letzten Auszahlung hinsichtlich dieses Projektes 
auf. 

(5) Die Kommission passt auf der Grundlage der Ergebnisse 
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Berichte und Stich
proben erforderlichenfalls den Umfang der ursprünglich bewil
ligten finanziellen Unterstützung oder die Bedingungen für ihre 
Gewährung sowie den Zeitplan für die Auszahlungen an. 

(6) Die Kommission vergewissert sich, dass die im Rahmen 
des Programms finanzierten Maßnahmen ordnungsgemäß 
durchgeführt werden, mit den Maßnahmen im Rahmen anderer 
sektorspezifischer Politiken und Instrumente vereinbar sind und 
dieser Verordnung und der Haushaltsordnung entsprechen. 

Artikel 12 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

(1) Die Kommission gewährleistet bei der Durchführung der 
aus dem Programm finanzierten Maßnahmen den Schutz der 
finanziellen Interessen der Union durch 

a) Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 
rechtswidrige Handlungen, 

b) wirksame Kontrollen, 

c) Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge und 

d) bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten die Anwendung 
wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktio
nen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 handelt die Kommission 
im Einklang mit der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95, 
der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 und der Verord
nung (EG) Nr. 1073/1999. 

(3) Die Kommission beschließt die Kürzung, Aussetzung 
oder Wiedereinziehung der für eine Maßnahme gewährten fi
nanziellen Unterstützung, wenn sie Unregelmäßigkeiten fest
stellt, einschließlich der Nichteinhaltung der vorliegenden Ver
ordnung oder der Einzelentscheidung oder des Vertrags bzw. 
der Vereinbarung zur Gewährung der finanziellen Unterstüt
zung, oder wenn sich herausstellt, dass die Maßnahme in einer 
Weise geändert wurde, die zu der betreffenden Art von Maß
nahme oder den Durchführungsbedingungen in Widerspruch 
steht, ohne dass die vorherige Genehmigung der Kommission 
eingeholt wurde. 

(4) Wenn Fristen nicht eingehalten werden oder wenn auf
grund des Stands der Durchführung einer Maßnahme nur ein 
Teil der gewährten finanziellen Unterstützung gerechtfertigt ist, 
fordert die Kommission den Empfänger auf, sich innerhalb einer 
bestimmten Frist hierzu zu äußern. Falls der Empfänger keine 
zufrieden stellende Begründung liefert, kann die Kommission 
den Restbetrag der finanziellen Unterstützung streichen und 
die Rückzahlung bereits gezahlter Beträge fordern. 

(5) Jeder zu Unrecht ausgezahlte Betrag wird der Kommis
sion zurückgezahlt. Auf nicht rechtzeitig zurückgezahlte Beträge 
werden nach Maßgabe der Haushaltsordnung Verzugszinsen er
hoben. 

(6) Im Sinne dieses Artikels bedeutet „Unregelmäßigkeit“ ei
nen Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift der Union oder einen 
Vertragsbruch als Folge einer Handlung oder Unterlassung eines 
Wirtschaftsteilnehmers, die durch eine ungerechtfertigte Aus
gabe einen Schaden für den Gesamthaushaltsplan der Union 
oder die Haushalte, die von der Union verwaltet werden, be
wirkt hat bzw. bewirkt haben würde. 

Artikel 13 

Berichterstattung, Bewertung und Verlängerung 

(1) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament 
und den Rat regelmäßig und umgehend über ihre Tätigkeit. 

(2) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Par
lament und dem Rat: 

a) spätestens zum 31. Dezember 2012 einen Fortschritts
bericht; dieser Fortschrittsbericht enthält eine Bewertung 
der Auswirkungen des Programms auf andere Politikbereiche 
der Union; 

b) spätestens zum 31. Dezember 2014 einen Bericht über die 
Ex-post-Bewertung. 

(3) Gegebenenfalls legt die Kommission einen Gesetz
gebungsvorschlag für die Verlängerung des Programms nach 
2013 mit einer angemessenen Finanzausstattung vor.
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Artikel 14 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 15 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 30. November 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

J. VINCENT-ROSTOWSKI
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ANHANG 

ALLGEMEINE MITTELZUWEISUNG FÜR DIE IN ARTIKEL 2 AUFGEFÜHRTEN AUSGABENBEREICHE ( 1 ) 

Allgemeine Ziele (Artikel 2) 

a) Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Entscheidungsfindung im Meeres- und 
Küstenbereich und Wahrnehmbarkeit der IMP 

mindestens 4 % 

b) Entwicklung sektorübergreifender Instrumente mindestens 60 % 

c) Schutz der Meeresumwelt und nachhaltige Nutzung von Meeres- und Küstenressour
cen 

mindestens 8 % 

d) Entwicklung und Durchführung der Strategien für einzelne Meeresräume mindestens 8 % 

e) Externe Zusammenarbeit und Koordinierung der internationalen Dimension der IMP höchstens 1 % 

f) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Innovation und neue Technologien mindestens 4 %
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( 1 ) Höchstens ein Drittel des nicht in diesem Anhang zugewiesenen Teils wird für das in Artikel 2 Buchstabe b (sektorübergreifende 
Instrumente) festgelegte Ziel verwendet.



GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

Das Europäische Parlament und der Rat schließen die Möglichkeit nicht aus, in künftigen Programmen über 
das Jahr 2013 hinaus delegierte Rechtsakte auf der Grundlage entsprechender Kommissionsvorschläge vor
zusehen. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER 
KOMMISSION 

Nach Artikel X wird die Finanzausstattung für die Durchführung des Unterstützungsprogramms zur Weiter
entwicklung einer Integrierten Meerespolitik (IMP) für den Zeitraum 2011-2013 auf 40 Mio. EUR fest
gesetzt. Es ist vorgesehen, dass dieser Betrag sich wie folgt zusammensetzt: 23,14 Mio. EUR aus dem 
Haushaltsplan für 2011 ohne Ausnutzung des in der Rubrik 2 des mehrjährigen Finanzrahmens verfügbaren 
Spielraums, 16,66 Mio. EUR einschließlich einer Mittelzuweisung für technische Hilfe, die der Rat bei seiner 
Lesung des Haushaltsplans für 2012 gebilligt hat, und ein weiterer, in den Haushaltsplan für 2013 ein
zusetzender Betrag in Höhe von 200 000 EUR für technische Hilfe. 

Zu diesem Zweck müsste der Haushaltsplan 2011 geändert werden, um den entsprechenden Eingliederungs
plan aufzustellen und die Mittel in die Reserve einzustellen. In die festgestellten Haushaltpläne für 2012 und 
2013 müssten die entsprechenden Beträge für diese Jahre einbezogen werden.
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